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B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

54 Bekanntmachung gemäß § 10 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) 

Bezirksregierung Münster 

52-500-0211802/0013.V 

48143 Münster, den 07.02.2013 

Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Dieselstr. 

3 in 44805 Bochum, hat am Standort der Anlage: Kom-

postwerk Coesfeld, Brink 37b in 48653 Coesfeld, die 

Genehmigung zur wesentlichen Änderung des gemäß 

Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigten Kompost-

werkes beantragt. 

Der für den 19.02.2013 vorgesehene Erörterungstermin 

entfällt. 
Im Auftrag 

gez. Hahn 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 65 

 

 

 

 

 

 

 

55 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes 

 über die Umweltverträglichkeitsprüfung 

 (UVPG) 

Bezirksregierung Münster  

Az.: 500-53.0084/12/0053376-0001/0003.V 

48143 Münster, den 06.02.2013 

Die Cemex WestZement GmbH hat einen Antrag zur Än-

derung und zum Betrieb ihres Zementwerkes auf dem 

Grundstück in 59269 Beckum, Am Kollenbach 27 (Ge-

markung Beckum, Flur 17, Flurstück 560) vorgelegt. 

Gegenstand des Antrages ist der dauerhafte Einsatz einer 

Ultra-Rotormühle sowie der Betrieb der Gesamtanlage 

mit den erforderlichen Nebeneinrichtungen. 

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-

gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das 

beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen 

Vorschriften. 

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren 

(Screening) zur Feststellung des Erfordernisses einer Um-

weltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 3a-c des Ge-

setzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durchge-

führt. 

Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es 

einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als unselb-

ständiger Teil des Genehmigungsverfahrens nicht bedarf, 
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da u.a. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 

durch das Vorhaben nicht zu besorgen sind. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a 

UVPG in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 

Satz 1 des BImSchG. 

Im Auftrag 

gez. Manfred Böker 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 65 - 66 

 

 

 

 

 

 

C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 

56 Die Obere Jagdbehörde erlässt folgende 

Allgemeinverfügung 

I. Nach § 22 Abs. 1 Bundesjagdgesetz vom 29.09.1976 

(BGBl. I S. 2849), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 

Gesetzes vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2557), 

i.V.m. § 24 Abs. 2 Landesjagdgesetz Nordrhein-West-

falen in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. De-

zember 1994 (GV. NRW. 1995, S. 2; 1997, S. 56), zuletzt 

geändert durch Art. I des Gesetzes vom 17. Dezember 

2009 (GV. NRW. S. 876), wird die in § 1 Abs. 1 Nr. 17 

der Bundesjagdzeitenverordnung vom 2. April 1977 

(BGBl. I S. 531), zuletzt geändert durch Artikel 1 der 

Verordnung vom 25. April 2002 (BGBl. I S. 1487), fest-

gelegte Schonzeit für Ringeltauben zur Vermeidung über-

mäßiger Wildschäden an landwirtschaftlichen Kulturen 

im Regierungsbezirk Münster in der Zeit vom 21.02.2013 

bis zum 31.10.2013 wie folgt aufgehoben: 

Gefährdete Kulturen Zeitraum 

 

Gemüse, Bohnen, Erbsen, 

Obst 

21. Februar bis 31. Oktober 

 

Getreide 21. Februar bis 31. März 

15. Juni bis 31. Oktober 

 

Zuckerrüben 15. März bis 31. Mai 

 

Mais 15. April bis 15. Juli 

 

Raps 21. Februar bis 31. März 

15. Juni bis 31. Oktober 

 

Die Jagd darf nur an oder auf den gefährdeten Flächen 

sowie an Orten, die in einem räumlich-funktionalen Zu-

sammenhang zu diesen Flächen stehen, und in den ange-

gebenen Zeiträumen ausgeübt werden. 

Es dürfen nur Ringeltauben aus Schwärmen bejagt wer-

den. 

II. Den einzelnen Jagdausübungsberechtigten wird aufer-

legt, die Anzahl der in der Zeit vom 21. Februar bis 31. 

Oktober erlegten Ringeltauben spätestens bis zum 15. 

November 2013 den Unteren Jagdbehörden zu melden. 

Die Meldung der jährlichen Strecke für das Jagdjahr 

2012/2013 zum 15. April 2013 bleibt hiervon unberührt. 

III. Diese Verfügung kann jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen 

für die Aufhebung der Schonzeit entfallen. 

IV. Diese Allgemeinverfügung ist befristet bis zum 

31.10.2013. 

V. Diese Verfügung wird hiermit gemäß § 41 Absatz 3 

des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 

Nordrhein-Westfalen vom 12.11.1999 (GV. NRW. 1999 

S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 861), öffentlich 

bekannt gemacht. Sie wird am Tag nach der Bekannt-

machung im Amtsblatt des Regierungsbezirks Münster 

wirksam. 

VI. Diese Verfügung kann bei der Oberen Jagdbehörde, 

Schwannstraße 3, 40476 Düsseldorf, während der allge-

meinen Geschäftszeiten in Raum 127, 1. OG, eingesehen 

werden. 

Gründe: 

Diese Maßnahme ist im Sinne des Art. 9 Abs. 1 a) 3. Alt. 

der EG-Vogelschutzrichtlinie erforderlich, um erhebliche 

Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen abzuwenden, 

weil es keine andere zufrieden stellende Lösung und ins-

besondere keine wirksamen Abwehrmaßnahmen gibt. Die 

Bejagung während der Brut- und Aufzuchtzeit ist deshalb 

unter arten- und tierschutzrechtlichen Gesichtspunkten 

ausnahmsweise vertretbar, zumal die Bejagung auf die 

tatsächlich gefährdeten Kulturen in den kritischen Zeit-

räumen beschränkt wird. Da erhebliche Schäden nur 

durch Schwärme verursacht werden, dürfen nur 

Schwarmtauben bejagt werden. Mit dieser Beschränkung 

wird auch den Belangen des Tierschutzes entsprochen, da 

Schwarmtauben regelmäßig nicht am Brutgeschäft be-

teiligt sind. 

Die Frist unter Ziffer IV war auf den 31.10.2013 festzu-

setzen, da in der gesamten Schonzeit gefährdete Kulturen 

vorhanden sind. 

Düsseldorf, den 31.01.2013 

Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen 

- Obere Jagdbehörde - 

gez. Wiebe 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 66 
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57 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 

Aufgrund des § 18 des Gesetzes über kommunale Ge-

meinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 23.10.2012 (GV. NRW. S. 474) in 

Verbindung mit §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekannt-

machung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 23.10.2012 (GV. NRW. S. 

474) hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 

für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung 

Emscher-Lippe mit Beschluss vom 18.12.2012 folgende 

Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für 

die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes für das 

Studieninstitut Emscher-Lippe voraussichtlich anfallen-

den Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie ein-

gehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen 

enthält, wird 

im Ergebnisplan mit 

Gesamtbetrag der Erträge auf                     1.558.527,00 € 

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf        1.558.527,00 € 

im Finanzplan mit 

Gesamtbetrag der Einzahlungen 

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf      1.503.319,00 € 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf      1.427.492,00 € 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-

tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf         100,00 € 

 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions-

tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf    73.300,00 € 

festgesetzt. 

§ 2 

Kredite für Investitionen werden nicht  

veranschlagt. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht  

veranschlagt. 

§ 4 

Es wird keine Verringerung der Rücklagen  

festgesetzt. 

§ 5 

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht  

beansprucht. 

§ 6 

Die Verbandsumlage wird auf  

419.219,00 € festgesetzt. 

 

Von diesem Betrag entfallen 

auf den Kreis Recklinghausen    62,15 % -   260.544,61 €. 

auf die Stadt Bottrop                   10,98 % -    46.030,24 €. 

auf die Stadt Gelsenkirchen        26,87 % -  112.644,15 €. 

 

 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 

2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Die nach § 19 Abs. 2 letzter Satz des Gesetzes über 

kommunale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621), zu-

letzt geändert durch Gesetz vom 09.10.2007 (GV. NRW. 

S. 389), erforderliche Genehmigung zur Festsetzung der 

Umlage wurde von der Aufsichtsbehörde, der Bezirksre-

gierung Münster, mit Verfügung vom 30.01.2013 erteilt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von 

Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustande-

kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 

ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht wer-

den kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-

führt 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht worden 

c) der Verbandsvorsteher hat den Beschluss der Ver-

bandsversammlung vorher beanstandet 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem 

Zweckverband vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 

den Mangel ergibt. 

Recklinghausen, 07.02.2013 

gez. Süberkrüb 

Verbandsvorsteher 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 67 

 

58 Bekanntmachung der Feststellung des Jah-

resabschlusses 2011 der eigenbetriebsähnlich-

en Einrichtung RVR Ruhr Grün des Regional-

verbandes Ruhr 

Gemäß § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung von Art. 16 

Ges. vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644, 671, ber. 2005 

S. 15) wird die Feststellung des Jahresabschlusses der ei-

genbetriebsähnlichen Einrichtung RVR Ruhr Grün für 

das Wirtschaftsjahr 2011 wie folgt bekannt gemacht: 

1. Feststellung durch die Verbandsversammlung 

Die Verbandsversammlung hat in der Sitzung am 17. De-

zember 2012 den Lagebericht und den Jahresabschluss 

zum 31.12.2011 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 

RVR Ruhr Grün 

- mit einer Bilanzsumme von 24.298.837,56 € 

- mit einem Eigenkapital von 6.784.808,22 € 

- mit einem Verlustausgleich von 10.555.333,77 € und   

  einem Zuschuss in das eigene Vermögen RVR Ruhr   

  Grün von 208.023,97 € durch den RVR 

- und einem Jahresüberschuss von 600.244,32 € 

festgestellt.  

 

2. Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungs-

anstalt Nordrhein-Westfalen: 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 

Abschlussprüfer des Betriebes RVR Ruhr Grün. Zur 
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Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 

31.12.2011 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft Märkische Revision GmbH, Essen, bedient. 

Diese hat mit Datum vom 01.08.2012 den nachfolgend 

dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-

teilt. 

"Wir haben den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 

2011 nach der Gemeindeordnung NRW und der Gemein-

dehaushaltsverordnung NRW – bestehend aus Bilanz, Er-

gebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen sowie 

Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den 

Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RVR 

Ruhr Grün, Essen, für das zum 31. Dezember 2011 en-

dende Haushaltsjahr geprüft. Die Buchführung und die 

Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach 

den Vorschriften der Gemeindeordnung NRW und der 

Gemeindehaushaltsverordnung NRW sowie den ergän-

zenden Regelungen der Satzung liegen in der Verant-

wortung der gesetzlichen Vertreter der Einrichtung. Un-

sere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-

geführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-

schluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inven-

tur, des Inventars und über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §§ 101 ff. 

GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer in Deutschland (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 

durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 

sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 

unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes 

der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage we-

sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt 

werden. 

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die 

Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-

schaftliche und rechtliche Umfeld der Einrichtung sowie 

die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 

Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-

nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 

Nachweise für die Angaben in Buchführung, Inventar, 

Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der 

Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die 

Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 

und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen 

Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung 

des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der 

Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 

Grundlage für unsere Beurteilung bildet.  

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 

gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 

den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-

tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der 

eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RVR Ruhr Grün, 

Essen. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahres-

abschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von 

der Lage der Einrichtung und stellt die Chancen und Risi-

ken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar." 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft Märkische Revision GmbH ausge-

wertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durch-

geführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 

vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 

der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-

schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflich-

tigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA 

NRW nicht erforderlich.  

Herne, den 18.01.2013 

GPA NRW 

Im Auftrag 

gez. Helga Giesen 

________________________ 

 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirt-

schaftsjahr 2011 werden bis zur Feststellung des folgen-

den Jahresabschlusses im Gebäude des Regionalverban-

des Ruhr, Gutenbergstraße 47, 45128 Essen, Zimmer Nr. 

303, während der Dienststunden zur Einsichtnahme ver-

fügbar gehalten. 

 
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 67 - 68 

 

59 Bekanntmachung der Feststellung des Jahres-

abschlusses 2011 der eigenbetriebsähnlichen 

Einrichtung RVR Route der Industriekultur 

des Regionalverbandes Ruhr 

Gemäß § 26 Abs. 3 der Eigenbetriebsverordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung von Art. 16 

Ges. vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644) wird die Fest-

stellung des Jahresabschlusses der eigenbetriebsähnlichen 

Einrichtung RVR Route der Industriekultur für das Wirt-

schaftsjahr 2011 wie folgt bekannt gemacht: 

1. Feststellung durch die Verbandsversammlung 

Die Verbandsversammlung hat am 17. Dezember 2012 

den Lagebericht und den Jahresabschluss zum 31.12.2011 

der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RVR Route der 

Industriekultur  

- mit einer Bilanzsumme von 3.763.216,90 € 

- mit einem Eigenkapital von 35.457,27 € 

- mit einem Verlustausgleich von 1.407.548,61 €, 

  einem Investitionskostenzuschuss von 324.855,10 €   

  durch den RVR 

 

festgestellt. 

 

 

2. Abschließender Vermerk der Gemeindeprüfungs-

anstalt Nordrhein-Westfalen: 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher 

Abschlussprüfer des Betriebes RVR - Route der In-

dustriekultur. Zur Durchführung der Jahresabschlussprü-

fung zum 31.12.2011 hat sie sich der Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft, Essen, bedient. 
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Diese hat mit Datum vom 31.08.2012 den nachfolgend 

dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 

erteilt. 

,,Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 

Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Anhang - unter Ein-

beziehung der Buchführung und den Lagebericht der 

eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RVR - Route der In-

dustriekultur, Essen, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Jan-

uar 2011 bis zum 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buch-

führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und 

Lagebericht nach den Vorschriften der Gemeindeordnung 

NRW und der Gemeindehaushaltsverordnung NRW lie-

gen in der Verantwortung der Betriebsleitung der eigen-

betriebsähnlichen Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, auf 

der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 

Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 

der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 106 

Abs. 1 GO NRW und § 317 HGB unter Beachtung der 

vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-

fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 

und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 

die sich auf die Darstellung des durch den Jahres-

abschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung und durch den Lagebericht ver-

mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-

kannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungs-

handlungen werden die Kenntnisse über die Geschäfts-

tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Um-

feld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Er-

wartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im 

Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-

nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 

Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-

schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von 

Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beur-

teilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und 

der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung so-

wie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-

schlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auf-

fassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 

Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 

gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 

den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Be-

achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigen-

betriebsähnlichen Einrichtung. Der Lagebericht steht in 

Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt 

ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebs-

ähnlichen Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken 

der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar." 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft BDO AG Wirtschaftsprüfungsge-

sellschaft ausgewertet und eine Analyse anhand von 

Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem 

Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird 

vollinhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 

der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-

schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungs-

pflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der 

GPA NRW nicht erforderlich. 

Herne, den 02.01.2013 

GPA NRW 

Im Auftrag 

gez. Helga Giesen 

 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirt-

schaftsjahr 2011 werden bis zur Feststellung des Jah-

resabschlusses 2012 im Gebäude des RVR Route der 

Industriekultur, Gutenbergstr. 47, 45128 Essen, Zimmer 

Nr. 226 während der Dienststunden zur Einsichtnahme 

verfügbar gehalten. 

 

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 68 - 69 

 

60 In Verlust geratener Dienstausweis der Stadt-

verwaltung Hörstel  

Der vom Bürgermeister der Stadt Hörstel ausgestellte 

Dienstausweis mit der  

Nr. 73, für Herrn Marc Vehr, 

ist in Verlust geraten und wird hiermit für ungültig er-

klärt.  

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2013 S. 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Veröffentlichungsersuche für das Amtsblatt und den Öffentlichen Anzeiger – Beilage zum Amtsblatt – sind nur an die 
Bezirksregierung – Amtsblattverwaltung – in 48128 Münster zu richten. – Das Amtsblatt mit dem Öffentlichen Anzeiger 
erscheint wöchentlich. Redaktionsschluss: Freitag 10.00 Uhr. – Bezugspreis jährlich 25,00 € zzgl. Versandkosten jährlich    
51,00 €. Einrückungsgebühr für die zweispaltige Zeile oder deren Raum 1,00 €. Für das Belegblatt werden 1,00 € zzgl. 0,50 € 
Versandkosten erhoben. Bezug von Einzellieferungen: 2,00 € zzgl. 2,00 € Versandkosten, werden Ende des Jahres per 
Rechnung ausgewiesen.  
 
Abonnementsbestellungen und – Kündigungen wie folgt: 
Zum 30.06. eines Jahres – Eingang bis 01.04. 
Zum 31.12. eines Jahres – Eingang bis 01.10. 
 
Bezug durch die Bezirksregierung Münster 
Domplatz 1-3, 48143 Münster, 
Auskunft erteilt Frau Brockmeier, Tel-0251-411-1097 
Email: poststelle@brms.nrw.de 
 
Adressänderungen, Kündigungen etc. ausschließlich an die Bezirksregierung Münster 
Druck, Vertrieb und Herausgeber: Bezirksregierung Münster 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Amtsblatt 

für den Regierungsbezirk Münster 

Bezirksregierung Münster 

48128 Münster 
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